Satzung des Niedersächsischen Rock´n´Roll- und Boogie Woogie Verbandes (NRBV) e.V. 

 § 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1.  Der am 5. Februar 1984 zunächst als nicht rechtsfähiger Verein gegrün​dete Verband führt den Namen "Niedersächsischer Rock´n´Roll- und Boogie Woogie- Verband (NRBV)". Er ist der freie und unabhängige Zusammenschluss der Rock´n´Roll- und Boogie Woogie​-Tanzsport betreibenden Vereine Niedersachsens. Er ist der Fachverband für Rock´n´Roll- und Boogie Woogie des Niedersächsischen Tanzsportverbandes (NTV).

2.  Er soll in das Vereinsregister mit dem Sitz in Hannover eingetragen werden und führt dann den Zusatz „e.V.“.

3.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck

1  Zweck des Verbandes ist es

1.  den Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Tanzsport als Breiten- und Wettkampfsport zu pflegen, zu fördern und seinen ideellen Charakter zu wahren,

2.  die gemeinschaftlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber dem NTV, DTV (Deutscher Tanzsportverband) und dem DRBV (Deutscher Rock´n´Roll- und Boogie Woogie Verband und deren Mitgliederorganisationen, sowie gegenüber dem Staat und der Öffentlichkeit zu vertreten,

3.  den niedersächsischen Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Tanzsport in seinen nationalen Angelegenheiten zu vertreten und die damit zusammenhängenden Fragen zum Wohle seiner Mitglieder zu regeln,

4.  die Jugendarbeit seiner Mitglieder im Sinne der Deutschen Sportjugend im DSB und der Deutschen Tanzsportjugend (DTSJ) im DTV zu fördern

 § 3 Grundsätze der Tätigkeit

1.  Der Verband ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt​schaft​liche Zweck; Seine Tätigkeit und etwaiges Vermögen dienen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts „Steuerbe​günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen des Verbandes. Es darf kein Mitglied durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2.  Der Verband ist parteipolitisch neutral und vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz.

§ 4 Aufgaben

1.  Der NRBV hat die Aufgabe, den Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Tanzsport als Fachverband auf Landesebene in allen Bereichen zu fördern.

2.  Zu den Aufgaben des NRBV gehören insbesondere:

a) Die Festlegung der Rahmenrichtlinie für Vergabe und Durchführung der offiziellen Landesmeisterschaft von Niedersachsen und aller Turniere, die in ihrer Ausschreibung den Namen „Niedersachsen“ o. ä. führen,

b)  Zusammenarbeit mit den Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Tanzsportverbänden im In- und Ausland,

c)  Koordination von Turnieren in Niedersachsen,

d)  Durchführung von Turnieren,

e)  Koordination von Arbeiten und Interessen der einzelnen Mitglieder untereinander sowie mit dem NTV, dem DTV und deren Mitgliederorganisationen,

f) Unterrichtung der Öffentlichkeit und Förderung der Öffentlichkeitsarbeit für den Rock´n´Roll- und Boogie Woogie – Tanzsport,

g) Ausbildung von Turnierleitern, Wertungsrichtern, Übungsleitern und Trainern in Absprache mit dem DRBV,

h)  Durchführung von Lehrgängen und Kongressen,

g)  Bildung und Betreuung einer Landesmannschaft.

 § 5 Verbandsämter

1.  Die Verbandsämter sind Ehrenämter.

2.  Übersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit, so können ein hauptamtlicher Geschäftsführer und (oder) Hilfspersonal gestellt werden. § 3 Absatz 1 ist zu beachten.

 § 6 Mitgliedschaft

1.  Dem NRBV gehören an
1. ordentliche Mitglieder,
2. außerordentliche Mitglieder,
3. kooperative Mitglieder,
4. fördernde Mitglieder,
5. Ehrenmitglieder.

2.  Ordentliche Mitglieder sind Rock´n´Roll- und Boogie Woogie Vereine, die eingetragene und rechtsfähige Vereine oder Abteilungen rechtsfähiger Vereine sind, die sich der Förderung und Pflege des Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Tanzsportes zur Aufgabe gemacht haben und deren Satzung den Vorschriften der Gemeinnützigkeit entspricht. Der Nachweis, dass die Gemeinnützigkeit anerkannt ist, ist zu führen. Sie müssen auch ordentliche Mitglieder des NTV, DTV und DRBV oder Abteilungen solcher Vereine sein.

3.  Außerordentliche Mitglieder sind Vereine und Gruppierungen, die den Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Tanzsport pflegen und diese Satzung anerkennen, jedoch die Voraussetzungen für eine ordentliche Mitgliedschaft zunächst nicht erfüllen. Sie müssen auch außerordentliche Mitglieder des NTV, DTV und DRBV sein.

4.  Kooperative Mitglieder sind Vereine und Gruppierungen, die sich im Aufbau befinden, den Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Tanzsport pflegen und diese Satzung anerkennen, jedoch die Voraussetzungen für eine ordentliche oder außerordentliche Mitgliedschaft zunächst nicht erfüllen. Sie nehmen nicht am Sportverkehr des DRBV teil, können aber, sofern sie Mitglied in Untergliederungen des LSB sind, an Breitensportveranstaltungen des NRBV teilnehmen. Innerhalb von drei Jahren ist die ordentliche Mitgliedschaft zu erwerben. Der Vorstand kann Ausnahmen zulassen. Kooperative Mitglieder zahlen einen gesonderten Jahresbeitrag, der von der Delegiertenversammlung des NRBV festgelegt wird.

5.  Fördernde Mitglieder sind Mitglieder, die die Ziele des Verbandes fördern, jedoch nicht am Sportverkehr teilnehmen. Dies können Einzelmitglieder oder Vereine sein.

6.  Ehrenmitglieder sind Einzelpersonen, die sich um den Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Tanzsport hervorragende Verdienste erworben haben und die die Delegierten​versamm​lung hierzu ernannt hat.

 § 7 Aufnahmen

1.  Anträge auf Aufnahme in den Verband sind schriftlich an den Vorstand zu richten, welcher über die Aufnahme entscheidet. Bei Beantragung der Mitgliedschaft nach Abs. 1 Buchstabe a) und b) muss gleichzeitig auch der Aufnahmeantrag an den NTV, DTV und an den DRBV gestellt werden, sofern die Mitgliedschaft in diesen Verbänden nicht bereits besteht.

2.  Ein Aufnahmeantrag kann ohne Angaben von Gründen abgelehnt werden. Im Fall einer Ablehnung hat der Ansuchende das Recht seinen Aufnahmeantrag zur Entscheidung der nächsten Delegiertenversammlung vorzulegen, die endgültig entscheidet.

 § 8 Beendigung der Mitgliedschaft

1.  Ein Mitglied kann durch einen an den Vorstand gerichteten Brief seinen Austritt zum Ende eines Kalenderjahres erklären. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.

2.  Die Beendigung der ordentlichen bzw. außerordentlichen Mitgliedschaft beim DRBV oder beim NTV, DTV hat gleichzeitig die Beendigung der ordentlichen bzw. außerordentlichen Mitgliedschaft beim NRBV zur Folge.

3.  Die Mitgliedschaft erlischt ferner, wenn das Mitglied trotz zweifacher Mahnung mit dem Jahresbeitrag oder anderer finanzieller Verpflichtungen im Rückstand ist.

4.  Der Ausschluss eines Mitgliedes ist nur durch Beschluss des Vorstandes möglich. Ausschließungsgründe sind grobe und schuldhafte Verletzungen der sich aus der Satzung ergebenden Pflichten. Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Der Ausschluss ist durch einen eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Das Mitglied hat das Recht zur Berufung an die nächste Delegiertenversammlung, die dann endgültig mit einer 2/3 Stimmenmehrheit beschließt.

5.  Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben das in ihren Händen befindliche Verbandseigentum sofort zurückzuerstatten, verlieren jedes Anrecht auf den Verband und haben Rückstände unverzüglich zu begleichen. Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge oder sonstige Zuwendungen werden nur anteilsmäßig erstattet.

6.  Die Mitgliedschaft endet bei Auflösung des Mitgliedsvereins.

7.  Die kooperative Mitgliedschaft endet nach Jahren Verbandszugehörigkeit, sofern nicht eine Ausnahme durch den Vorstand genehmigt wird. Eine Kündigung des Mitgliedes gemäß Abs. 1 oder ein Ausschlußbeschluß gemäß Abs. 4 müssen nicht vorliegen.

 § 9 Rechte der Mitglieder

1.  Die Mitglieder haben das Recht
a) der Ausübung des Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Tanzsportes in den verbandsseitig                   durchgeführten Veranstaltungen gemäß der Turnier- und Sportordnung (TSO), sofern sie die          Mitgliedschaft gemäß § 6 Abs. 1 Buchstabe a) oder b) erworben haben, 
b) in ihren Angelegenheiten, soweit sie nicht das Interesse anderer Mitglieder oder des NRBV berühren, jede ideelle Unterstützung vom NRBV zu beanspruchen und zu erhalten,
c) an den Mitteln, die der NRBV zur Förderung des Sports erhält, beteiligt zu werden,
d)  die Einrichtung des NRBV zu nutzen und sich in Fragen der Verwaltung, der Organisation und der sporttechnischen Einrichtungen beraten zu lassen.

2.  Jedes Mitglied hat in der Delegiertenversammlung Sitz und Stimme. Mitglieder im Sinne des § 6 Abs. 2 haben für je angefangene 25 Vereinsmitglieder 1 Stimme. Die Höchststimmzahl pro Mitglied beträgt 4 Stimmen. Maßgeblich für die Berechnung ist die zuletzt beim NRBV eingegangene pflichtgemäße Meldung.

3.  Das Stimmrecht wird durch Delegierte, die im Besitz einer schriftliche Vollmacht sein müssen, ausgeübt. Ein Delegierter kann das Stimmrecht für höchstens zwei Vereines ausüben.

 § 10 Pflichten der Mitglieder

1.  Die Mitglieder haben die sich aus der Satzung, insbesondere aus der Zweckbestimmung des Verbandes ergebenden Pflichten zu erfüllen. Sie sind verpflichtet, die sportlichen Bestrebungen und Interessen nach Kräften zu unterstützen.

2.  Die Mitglieder sind verpflichtet, die von den Verbandsorganen gefaßten Beschlüsse zu befolgen.

3.  Für Beschädigungen von Verbandseigentum ist der volle Ersatz zu leisten.

 § 11 Verbandsvermögen, Beiträge, Umlagen

1.  Alle Einnahmen und Mittel des Verbandes werden ausschließlich zur Erreichung des Verbandszweckes verwendet. Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haftet den Gläubigern nur das Verbandsvermögen.

2.  Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der NRBV bei Bedarf Beiträge und Umlagen, die durch die Delegiertenversammlung festgelegt werden.

§ 12 Organe

1.  Organe des Verbandes sind

a)  die Delegiertenversammlung,

b)  der Vorstand,

c)  die Delegiertenversammlung der Niedersächsischen Rock´n´Roll- und Boogie Woogie-Jugend (NRBJ).

 § 13 Die Delegiertenversammlung

1.  Die Delegiertenversammlung besteht aus
a) den Delegierten der Mitglieder,
b) dem Vorstand, 
c) den Einzelmitgliedern.

2.  Die ordentliche DV findet im 1. Halbjahr eines jeden Kalenderjahres statt. Eine außerordentliche Delegiertenversammlung wird auf Antrag von einem Viertel aller Mitglieder oder aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes innerhalb von drei Monaten einberufen.

3.  Der Vorstand beruft die DV durch Benachrichtigung der Mitglieder in Textform mindestens vier Wochen vor dem Tagungstermin unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung ein.

4.  Anträge zur Delegiertenversammlung müssen in Textform spätestens 2 Wochen vor dem Termin der DV beim Vorstand eingereicht werden.

5.  Jede ordnungsgemäß einberufene DV ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Delegierten beschlußfähig.

6.  Die DV faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Für die Feststellung der Stimmenmehrheit ist allein das Verhältnis der abgegebenen JA- und NEIN-Stimmen maßgebend Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. Für satzungsändernde Beschlüsse ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

7.  Für jede DV ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Leitung der DV und einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes zu unterzeichnen ist.

8.  In den Zuständigkeitsbereich der DV fallen

a) Entlastung des Vorstandes,

b) Genehmigung des Haushaltes,

c) Festsetzung der Beiträge und Umlagen,

d) Wahl des Vorstandes,

e) Wahl der Kassenprüfer,

f) Satzungsänderungen,

g) Auflösung des Verbandes.

§ 14 Der Vorstand

1.  Der Vorstand besteht aus
a) dem Präsidenten,
b) dem Vizepräsidenten,
c) dem Schatzmeister,
d) dem Sport - und Lehrwart,
e) dem Jugendwart.
Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus weitere Vorstandsmitglieder wählen.

2.  Geschäftsführender Vorstand gemäß § 26 BGB sind die Personen gemäß a), b) und c). Sie vertreten den Verband nach innen und außen.

3.  Der Vorstand ist, soweit es in dieser Satzung nicht anders bestimmt ist, das beschlußfassende Organ des Verbandes. Zur Gültigkeit von rechtsgeschäftlichen Erklärungen ist die Mitwirkung von zwei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes erforderlich und ausreichend.

4.  Der Vorstand, ausgenommen der Jugendwart, wird von der DV gewählt. Die Wahl erfolgt schriftlich. Der Kandidat gilt als gewählt, der die absolute Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten erhalten hat, wobei die Sätze 2 und 3 von § 13 Absatz 6 entsprechend anzuwenden sind. Erreicht im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Stimmenmehrheit, so erfolgt ein zweiter Wahlgang, in dem der Kandidat als gewählt gilt, der die meisten Stimmen erhält. Ist nur ein Kandidat vorgeschlagen worden, so kann die Wahl ohne schriftliche Abstimmung vorgenommen werden, wenn kein Delegierter Einwendungen erhebt.

5.  Jede zweite ordentliche Delegiertenversammlung hat eine Neuwahl vorzunehmen. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben im Amt , bis sie ihr Amt niederlegen oder die DV den Vorstand oder einzelne Mitglieder desselben abberuft. Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtszeit kann der Vorstand durch eine Zuwahl, die durch die nächste DV bestätigt werden muss, ein neues Vorstandsmitglied bestimmen.

6.  Der Präsident, in Vertretung die Vorstandsmitglieder in der Reihenfolge gemäß § 14 Abs. 1, leiten die Sitzungen des Vorstandes und der Delegiertenversammlung.

7.  Absatz 6 gilt entsprechend für die Vertretung des NRBV im 
a) DRBV-Hauptausschuß
b) NTV-Hauptausschuß

8.  Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Entscheidungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.

 § 15 Die Niedersächsische Rock´n´Roll- und Boogie Woogie – Jugend (NRBJ)

1.  Die NRBJ ist das Jugendorgan des NRBV. Die NRBJ gibt sich eine eigene Ordnung; diese bedarf der Bestätigung durch die DV.

 § 16 Kassenprüfer

1.  Jede ordentliche Delegiertenversammlung wählt zwei Kassenprüfer, denen jederzeit Einblick in die Kassenführung des Verbandes zu gewährleisten ist. Ihre Wiederwahl ist zulässig. Sie haben die Buchführung, den Jahreskassenabschluss und das Vermögen des NRBV zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung ist schriftlich niederzulegen und der DV bekannt zu geben.

§ 17 Auflösung des Verbandes

1.  Die Auflösung des Verbandes kann nur durch die DV bei einer Stimmen​mehrheit von mindestens drei Viertel der anwesenden Stimmberechtigten erfolgen. Dabei müssen mindestens zwei Drittel der nach § 9 Absatz 2 möglichen Stimmen vertreten sein. Ist die letzte Voraussetzung nicht erfüllt, so kann eine abermals zu diesem Zweck einberufene Delegiertenversammlung die Auflösung mit drei Viertel aller anwesenden Stimmen ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Stimmberechtigten beschließen.

2.  Bei Auflösung oder Aufhebung des Verbandes oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Verbandsvermögen des NRBV an den NTV, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Vorstehende Satzung wurde auf der ordentlichen Delegiertenversammlung am 20. Januar 1985 in Salzgitter-Lebenstedt beschlossen. § 3 Absatz 1 und § 17 Absatz 2 wurden auf der ordentlichen Delegiertenversammlung am 14. Februar 1988 in Hannover geändert. § 14 Absatz 1 und 8 wurden auf der ordentlichen Delegierten​versammlung am 19. März 1989 in Hannover geändert. §6, § 7, § 8 und § 9 wurden auf der ordentlichen Delegiertenversammlung am 17. März 1991 in Hannover geändert.

Die §§ 2, 4, 6, 8, 14 wurden letztmalig auf der ordentlichen Delegiertenversammlung am 12. März 2000 in Wennebostel, Wedemark, geändert.

Die §§ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14,15, 16 und 17 wurden letztmalig auf der ordentlichen Delegiertenversammlung am 23. Februar 2003 in Hannover geändert.

Der § 13 Nr. 3 und 4 wurde letztmalig auf der ordentlichen Delegiertenversammlung am 06.06.2004 in Hannover geändert.

Der Verband  ist beim Amtsgericht Hannover unter der Nummer VR 5531 eingetragen.

